
IV. ARBEITSZEIT 
 

1. Die Normalarbeitszeit beträgt grundsätzlich höchstens 40 Stunden pro Woche. Mit 
Ausnahme des Schichtdienstes fällt sie in die Zeit zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr, 
darf nicht mehr als 12 Stunden täglich betragen und es gilt die 5-Tage-Woche. Eine 
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, auch für einzelne Dienstnehmer, bedarf 
der Zustimmung des Betriebsrates. Wird an Werktagen weniger als 8 Stunden oder 
überhaupt nicht gearbeitet, kann die entfallende Arbeitszeit auf die anderen 
Werktage derselben sowie der vorhergehenden oder der folgenden Woche verteilt 
werden. 
 
2. Bei Schichtdienst beträgt die Normalarbeitszeit 120 Stunden innerhalb eines 
Durchrechnungszeitraumes von 3 Wochen. Diese Arbeitszeit kann ungleich verteilt 
werden, wobei die längste Schichtzeit 12 Stunden beträgt. Die Verteilung der 
Arbeitszeit ist in Schichtplänen festzulegen, die der Zustimmung des Betriebsrates 
bedürfen. Sie sind mindestens 3 Tage vor In-Kraft-Treten bekannt zu geben. 
Zwischen 2 Schichten muss grundsätzlich eine mindestens 12-stündige Ruhezeit 
liegen. Sollte diese Ruhezeit aus verkehrsbedingten oder technischen Gründen 
unterschritten werden müssen, so ist in der auf die Ruhezeit unmittelbar folgenden 
Arbeitsschicht innerhalb der ersten 6 Stunden eine halbstündige bezahlte Pause 
zusätzlich zur normalen Pause zu gewähren. Innerhalb von 2 Wochen müssen 2 
ununterbrochene Ruhezeiten (Ruhetage) von 36 Stunden gewährt werden. Jede 3. 
Ruhezeit muss einen Sonntag beinhalten. Ein schichtplanmäßig freier Samstag ist 
fester Bestandteil der Wochenruhe, dessen Störung einen Ersatzruheanspruch im 
Ausmaß der Störung auslöst. Unter Samstag in obigem Sinne gilt der Zeitraum von 
Samstag 7.00 Uhr bis Sonntag 7.00 Uhr.  
 
Insgesamt müssen in einem Zeitraum von 3 Wochen Ruhezeiten im Mindestausmaß 
von 108 Stunden gegeben sein, wobei deren Berechnung außer dem 
schichtplanmäßig freien Samstag (24 Stunden) nur ununterbrochene Ruhezeiten von 
mindestens 36 Stunden zugrundegelegt werden dürfen. Bei allfälliger 
Unterschreitung dieses Mindestausmaßes, was nach dem Ablauf dieser 3 Wochen 
festgestellt wird, ist im Ausmaß der Unterschreitung Ersatzruhe zu gewähren. Die 
Ersatzruhe ist grundsätzlich bis zum Letzten des der Störung der Ruhezeit folgenden 
Monates zu gewähren und vom Dienstnehmer zu konsumieren; soferne 
Ersatzruhegewährung aus besonders berücksichtigungswerten verkehrsbedingten 
oder technischen Gründen bzw gesetzlichen Ermächtigungen nicht möglich ist, ist 
eine finanzielle Abgeltung derselben nach vorheriger Information des Betriebsrates 
durchzuführen. Diese Abgeltung erfolgt durch einen Betrag, der sich aus der 
Verdoppelung des Stundenausmaßes der Ersatzruhe multipliziert mit 1/173 des 
Monatsgrundgehaltes ergibt. 


